
Damit ist der Tagesordnungspunkt bis auf die Bekanntgabe 
des Abstimmungsergebnisses erledigt. Ich rufe jetzt auf den Ta
gesordnungspunkt 5:

Antrag der SPD-Fraktion, betreffend Gesetz zur Anpas
sung der Renten einschließlich der Sozialzuschläge an die 
Entwicklung der Nettolöhne.

Ich bitte die Fraktion, diesen Antrag einzubringen. Das Wort 
hat die Abgeordnete Hildebrandt.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Frau Dr. Hildebrandt (SPD):

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach diesen grund
sätzlichen Erwägungen kommt jetzt wieder etwas „Kleines“, was 
wir vielleicht bewältigen können - klein allerdings nicht für die
jenigen, die es betrifft, nämlich für unsere Rentner.

Sie kennen die Situation. Wir haben in diesem Hause des öfte
ren darüber gesprochen. Es ist so, daß die Rentner die schwäch
sten Glieder in unserer Gesellschaft sind, die auch nicht durch 
Demonstrationen und Hungerstreiks auf sich aufmerksam ma
chen, sondern die im Prinzip relativ unberücksichtigt durch Vor
züge der sozialen Marktwirtschaft in das neue System hereinge
kommen sind.

Meine ganz große Bitte an Sie ist, daß wir jetzt noch als Parla
ment es ermöglichen, daß wir eine Rentendynamisierung auch 
für die Mindestrenten als eine unserer letzten Taten tatsächlich 
durchsetzen und daß wir auch die Möglichkeiten finden, sie über 
den 3. Oktober hinüberzunehmen.

Es ist der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Renten 
einschließlich der Sozialzuschläge an die Entwicklung der Net
tolöhne. Wir möchten gern, daß der § 19 des Rentenanpassungs
gesetzes folgendermaßen lautet:

„Die Renten aus der Sozialpflichtversicherung, der Freiwil
ligen Zusatzrentenversicherung und der Unfallversiche
rung sowie die Sozialzuschläge nach § 18 werden entspre
chend der Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter der 
Deutschen Demokratischen Republik angepaßt. Das gilt 
nicht für die in § 9 genannten Rentenansprüche.“

Soweit steht es jetzt bereits drin. Sie sollen angepaßt werden. 
Jetzt kommt Ziffer 2:

„In Ausführung der Bestimmungen des Absatzes 1 werden 
die dort genannten Leistungen zum 1. Oktober 1990 um 10 % 
erhöht. Bei der Anwendung des § 18 tritt an die Stelle des Be
trages von 495 DM der Betrag von 545 DM.

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1990 in Kraft.“

Es handelt sich um den Sachverhalt, daß hiermit der Tatsache 
Rechnung getragen wird, daß die Löhne und Gehälter - Sie wis
sen es selbst aus der Praxis - jetzt angestiegen sind, und zwar er
heblich, zwischen 15 und 25 %.

Wir wollen nicht unbescheiden sein. Wir wissen: Die finanziel
le Situation ist kritisch. Deswegen nehmen wir jetzt nur 10 % für 
unsere Rentner in Anspruch, so wie es geplant war - Dynamisie
rung vor Ablauf eines Jahres.

Was kostet das, und wie ist es finanzierbar? Wenn wir eine 
10%ige Rentenerhöhung durchführen wollen, haben wir derzeit 
etwa 217 Mio DM pro Monat zusätzlich aufzubringen. Das heißt, 
für die letzten drei Monate des Jahres wären das 651 Mio DM. Ich 
sagte vorhin: Wir haben für den Sozialzuschlag 500 Mio DM ein
geplant, die wir nicht in Anspruch nehmen müssen. Es bleibt ein 
Rest von 150 Mio, der bereits im Haushalt eingestellt ist. Natür
lich ist es so, daß damit die Kosten nicht andeutungsweise ge
deckt werden können. 500 Millionen müßten aus der Rentenver
sicherung kommen.

Ich sage das auch gleich deswegen, um klarzumachen, daß das, 
was wir jetzt hier tun, natürlich eine politische Entscheidung ist. 
Wir haben jetzt schon ein Defizit von Milliarden in der Renten
versicherung. Demzufolge würde man natürlich sagen: Es ist 
nicht möglich zu dynamisieren. Nur es geht hier um die Tatsa
che, daß wir gerade die Mindestrenten anzuheben jetzt noch in 
der Lage sind, nämlich um diese 10% auf einen Betrag von 
545 DM. Ich denke, wir können mit dieser kombinierten Finan
zierung unseren Rentnern ein Zeichen setzen, daß wir uns im 
letzten Moment auch noch um sie kümmern.

Ich bitte Sie ganz, ganz dringlich um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Bitte schön, es sind jetzt Wortmeldungen möglich. - Bitte, Mi
krofon 5!

Dörr (F.D.P.):

Sie haben uns vorgerechnet, was es uns kosten würde, wenn 
wir unseren Rentnern 10 % mehr Rente geben. Ich glaube, daß 
die Rentner diejenigen sind, die am meisten betrogen worden 
sind in diesen 40 Jahren und die die wenigsten Chancen haben, 
jetzt durch Arbeit Geld zu verdienen. Meinen Sie nicht, daß 25 % 
oder 50 % angemessen sind, wenn wir bedenken, daß z. B fast 
18Mrd. DM in die Sowjetunion fließen? Ich glaube, da sind 
150 Millionen für DDR-Bürger, die wirklich diesen Staat erhalten 
haben und aufrechterhalten haben, wirklich Not gelitten haben, 
nicht zuviel verlangt.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Ist das eine Frage?

Frau Dr. Hildebrandt (SPD):

Sie sprechen mir natürlich aus dem Herzen, wenn Sie sagen, 
wir müssen gleich dynamisieren, wie es dem Lohnniveau ent
spricht, also um 25 % erhöhen.

Da wir jetzt in einer Situation sind, wo wir, wie Sie wissen, 
nicht so sehr viel Geld zur Verfügung haben, müssen wir das, 
was wir unseren Nachbarn zumuten, die es in Zukunft zu tragen 
haben, in Grenzen halten. Ich denke, daß das ein Kompromiß ist, 
der auch zeigt, daß wir beiden Seiten Rechnung tragen. Einmal 
der Belastung, die nicht zu hoch werden darf, aber zum anderen 
auch der Tatsache, daß wir die Renten erhöhen wollen. Ich hoffe, 
daß es uns mit diesem Kompromiß gelingt, die Zustimmung des 
gesamten Plenums zu bekommen. Und deswegen die Beschrän
kung.

(Beifall, vor allem bei der SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Da der Antrag vorher nicht auf der Tagesord
nung stand, gibt es keine Verabredungen über Wortmeldungen 
und Redezeiten. Ich frage einfach die Fraktionen, ob sie dazu 
sprechen wollen.

Frau Birthler (Bündnis 90/Grüne):

Ich habe noch eine Frage. Frau Hildebrandt, aus unserer Frak
tion, die das Anliegen hundertprozentig teilt, ist bekannt, wir ha
ben dazu schon Stellung genommen, und meine Frage ist: Wor
auf gründen Sie die Hoffnung, daß dieser Beschluß der Volks
kammer, falls er denn zustande kommt, was ich trotz allem hoffe, 
nach dem 3. Oktober Wirkung haben wird?
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